
V O R B E M E R K U N G  

Zur Sicherung und zum Ausbau der Leistungsfähigkeit und der Attraktivität des öf-
fentlichen Personennahverkehrs im Großraum Nürnberg wurde am 19. Dezember 
1986 ein Grundvertrag abgeschlossen und die „Verkehrsverbund Großraum Nürn-
berg Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ gegründet. 

In Ausführung der Verbundverträge schließen 

 

die Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 

- nachfolgend „Verbundgesellschaft“ genannt - 

 

und das Verkehrsunternehmen 

_____________________________ 

_________________________________________ 

- nachfolgend „Verkehrsunternehmen“ genannt - 

folgenden 

 

A S S O Z I I E R U N G S V E R T R A G   

F Ü R  D E N  A L L G E M E I N E N  Ö P N V  

o d e r :  F Ü R  D I E  G E S E L L S C H A F T E R  D E R  G P V  G B R M B H  

 

 

( S t a n d :  1 5 .  J u n i  2 0 2 0 )  
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

(1) Das Verkehrsunternehmen bringt für die Dauer dieses Vertrages den/die in der An-
lage 1 aufgelisteten Linienverkehr(e) ein (Assoziierung). Diese/r sind/ist durch die ent-
sprechende(n) Genehmigungsurkunde(n) nachzuweisen. Die Assoziierung erfolgt 
ausschließlich mit dem Inhaber der Konzessionsurkunde. 

(2) Die Art der Assoziierung wird wie folgt festgelegt: 

1. Das Verkehrsunternehmen wendet auf den nach Absatz 1 assoziierten Li-
nienverkehr (alternativ, nicht Zutreffendes ist zu streichen): 

a) ausschließlich den Verbundtarif (§ 5) an. 

b) für den Binnenverkehr seinen Haustarif und für den Übergangsverkehr 
den Verbundtarif (§ 5) an. 

2. Die Einnahmenzuscheidung aus dem Verbundtarif erfolgt nach dem jeweils 
gültigen Einnahmenaufteilungsverfahren (§ 7 Absatz 2). 

(3) Dienstleistungsqualität 

1. Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, die für den Verbundverkehr ver-
einbarten einheitlichen Qualitätsstandards einzuhalten und nicht zu unter-
schreiten. Näheres dazu regelt die Durchführungsrichtlinie „Qualitätsstan-
dards und -kontrollen im VGN“ (Anlage 2). 

2. In den Fällen, in denen die Verkehrsleistung auf der Grundlage eines Ver-
kehrsvertrags mit dem Aufgabenträger erbracht wird, verpflichtet sich das 
Verkehrsunternehmen, die mit dem Besteller vereinbarten Qualitätsstandards 
einzuhalten. Dabei stellen die Qualitätsstandards nach Satz 1 die Mindest-
standards dar, die nicht unterschritten werden dürfen. 

3. Abweichungen von den für den Verbundverkehr vereinbarten einheitlichen 
Qualitätsstandards und -kontrollen sind möglich, sofern es sich um Verkehre 
i. S. v. § 2 Absatz 5 PBefG handelt und diese betriebsbedingt notwendig 
sind.  

 

§ 2 

Rechtsstellung und Aufgaben des Verkehrsunternehmens 

(1) Das Verkehrsunternehmen bleibt Träger der sich aus Gesetzen, Verordnungen und 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ergebenden Rechte und Pflichten. Es bleibt Ei-
gentümer seiner Anlagen und Verkehrsmittel. Es führt seinen Betrieb, trägt die Auf-
wendungen dafür und bleibt Vertragspartner seiner Verkehrsnutzer. 

(2) Die Vertragspartner fördern sich bei der Durchführung des Verbundverkehrs gegen-
seitig, soweit dadurch nicht ihre berechtigten Interessen nachteilig berührt werden. 
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Das gilt auch insoweit, als sie ihren Einfluss auf andere Unternehmen geltend ma-
chen können. 

(3) Das Verkehrsunternehmen stellt im Rahmen der Assoziierung nach § 1 der Verbund-
gesellschaft die für ihre Arbeit, d. h. für die Verkehrsplanung, für die Einnahmenermitt-
lung und -zuscheidung sowie für die jährlichen Aufwandsprognosen notwendigen Un-
terlagen zur Verfügung und verpflichtet sich, der Verbundgesellschaft die hierzu not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. Die erhaltenen Daten werden von der Verbundgesell-
schaft vertraulich behandelt. 

Die Verbundgesellschaft kann mit Zustimmung des Verkehrsunternehmens zur Stär-
kung der Wirtschaftskraft dieses Unternehmens sowie zur Verbesserung der betriebli-
chen Leistungserstellung Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Betriebsanalysen und 
andere auf diese gerichtete Überprüfungen durchführen. Das Verkehrsunternehmen 
hat der Verbundgesellschaft die zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen; diese sind von der Verbundgesellschaft vertraulich zu be-
handeln. Die Verbundgesellschaft hat Vorschläge für die vorstehend genannten Maß-
nahmen zu entwickeln und sie dem Verkehrsunternehmen vorzulegen. 

(4) Anträge im Sinne des § 2 Absatz 2 PBefG sowie der §§ 39 und 40 PBefG stellt das 
Verkehrsunternehmen für seine assoziierte(n) Linie(n) in Abstimmung mit der Ver-
bundgesellschaft. 

(5) Über neue Anträge im Sinne der §§ 39 und 40 PBefG für Linien im Verbundraum un-
terrichtet das Verkehrsunternehmen die Verbundgesellschaft. Unverzüglich prüft und 
teilt diese dann mit, ob und inwieweit sie in den Verbundverkehr und in diesen Assozi-
ierungsvertrag einbezogen werden können. Gegebenenfalls ist unter Anwendung der 
in diesem Vertrag enthaltenen Grundsätze eine ergänzende Regelung zu vereinba-
ren. 

 

§ 3 

Verkehrsplanung 

(1) Über die Gestaltung des Liniennetzes und des jeweiligen betrieblichen Leistungsan-
gebotes entscheidet das Verkehrsunternehmen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren 
im Benehmen mit der Verbundgesellschaft, bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 
(ggf. zusätzlich) in Abstimmung mit den zuständigen Aufgabenträgern. 

(2) In Bereichen konkurrierender und/oder aufeinander abzustimmender Verkehrsange-
bote wird das Verkehrsunternehmen ggf. im Einvernehmen mit der Verbundgesell-
schaft bzw. den zuständigen Aufgabenträgern rechtzeitig das Liniennetz und das be-
triebliche Leistungsangebot vertraglich regeln. Bei Abbau von Parallelverkehren wird 
das beizubehaltende Verkehrsangebot vertraglich geregelt. 

(3) Bei Beendigung von Verträgen nach Absatz 2 besteht Einverständnis, dass die 
Rechtslage der öffentlich-rechtlichen Genehmigung wiederhergestellt wird, wie sie vor 
dem Wirksamwerden dieser Verträge bestand.  
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§ 4 

Betriebliches Leistungsangebot und Verbundfahrplan 

(1) Betriebsstörungen in der Form von Fahrt- und Fahrzeugausfällen sowie Verspätun-
gen, die die Fahrgastbeförderung erheblich beeinträchtigen, sind durch das Verkehrs-
unternehmen zu dokumentieren. Der Verbundgesellschaft wird auf Verlangen Ein-
sichtnahme in die Dokumentation gewährt. 

(2) Die Verbundgesellschaft wird auf der Grundlage der Fahrplanentwürfe der Gesell-
schafter und der assoziierten Verkehrsunternehmen den Verbundfahrplan aufstellen. 
Änderungen der Fahrplanentwürfe der Verkehrsunternehmen bedürfen deren Zustim-
mung. 

(3) Die Veröffentlichung des Verbundfahrplans hat durch die Verbundgesellschaft zu er-
folgen. Die Fahrpläne der assoziierten Linien werden von der Verbundgesellschaft 
über das Internet dem Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt. Sie sind von die-
sem gemäß § 40 Absatz 4 PBefG zu veröffentlichen und auszuhängen. 

(4) Notwendige Änderungen des Leistungsangebotes, insbesondere des Fahrplans, sind 
im Benehmen mit der Verbundgesellschaft möglich. Das Benehmen ist nicht erforder-
lich für kurzfristig vorübergehende Änderungen von Betriebsleistungen zur Bedienung 
von Spitzennachfragen (z. B. Sportgroßveranstaltungen, Messen, Volksfeste) sowie 
bei Betriebsstörungen. 

(5) Soweit die Vertragspartner sich über Änderungen des Leistungsangebotes bei eigen-
wirtschaftlichen Verkehren nicht einigen können, verbleibt es beim Verfahren nach 
dem PBefG. 

 

§ 5 

Verbundtarif, Beförderungsbedingungen 

(1) Die Verbundgesellschaft erstellt den Verbundtarif und entwickelt ihn weiter. Sie stellt 
bei der Genehmigungsbehörde die Anträge im Namen der Gesellschafter und der as-
soziierten Verkehrsunternehmen. Der Verbundtarif unterliegt der Zustimmung des 
Grundvertrags-Ausschusses des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. 

(2) Die Verbundgesellschaft entwickelt für den Verbundverkehr die Beförderungsbedin-
gungen und stellt bei Änderungen die Anträge bei der Genehmigungsbehörde im Na-
men der Gesellschafter und der assoziierten Verkehrsunternehmen. Die Beförde-
rungsbedingungen unterliegen der Zustimmung des Grundvertrags-Ausschusses des 
Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. 

(3) Das Verkehrsunternehmen hat für den diesem Vertrag unterliegenden Verbundver-
kehr (§ 1) ausschließlich die gemeinsamen Beförderungsbedingungen anzuwenden. 

(4) Die „Richtlinien für die Durchführung von Fahrausweiskontrollen“ sind für alle diesem 
Vertrag unterliegenden Verkehre verbindlich (Anlage 3). Insbesondere sind diese 
auch für die Kontrolle digitaler Fahrscheine (auf Basis der VDV-Kernapplikation) an-
zuwenden. 
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§ 6 

Erfolgsplan, Erfolgsrechnung 

(1) Die Verbundgesellschaft erstellt nach Artikel 7 Grundvertrag auf der Grundlage der 
mittelfristigen Vorausschau für den Verbundverkehr (die nächsten drei Jahre) für je-
des Geschäftsjahr rechtzeitig einen Erfolgsplan für den Verbundverkehr. In diesen 
fließen unter Sammelrubriken auch die entsprechenden Angaben der assoziierten 
Verkehrsunternehmen ein. Das Verkehrsunternehmen legt die dafür erforderlichen 
Daten (Betriebsleistungen im Verbundverkehr, Aufwand für den Verbundverkehr, Ab-
geltungszahlungen, sonstige Erträge, Zuschüsse) jährlich bis zum 1. September für 
den Planungszeitraum der Verbundgesellschaft vor. Die Angaben über die Beteili-
gung an den nicht gedeckten Aufwendungen der Verbundgesellschaft, den Erträgen 
aus dem Verbundverkehr und die Verkehrsleistungen (Anzahl beförderter Fahrgäste, 
mittlere Reiseweite) im Verbundverkehr stellt die Verbundgesellschaft zur Verfügung.1 

(2) Nach Abschluss des Geschäftsjahres stellt die Verbundgesellschaft das finanzielle Er-
gebnis des Verbundverkehrs im Rahmen einer Erfolgsrechnung dar. Das Verkehrsun-
ternehmen legt die dafür erforderlichen Daten (Aufwendungen für den Verbundver-
kehr, Erträge aus dem Verbundverkehr) bis spätestens 1. September des Folgejahres 
vor. 

(3) Die Angaben des Verkehrsunternehmens nach (1) und (2) sind keinem Dritten zu-
gänglich. 

 

§ 7 

Einnahmenzuscheidung 

(1) Die rechnerische Ermittlung der Aufteilungsmasse und der Vollzug der Einnahmen-
aufteilung obliegen der Verbundgesellschaft. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Einnahmenaufteilung im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg erfolgt durch ein 
nachfrageorientiertes Verfahren. Der Einnahmenanspruch jedes Verkehrsunterneh-
mens verändert sich mit der Anzahl der beförderten bzw. berechtigten Fahrgäste, der 
Anzahl der dabei zurückgelegten Tarifzonen und/oder dem Fahrpreis. Andere Sach-
verhalte, z. B. die Subventionierung von Fahrtangeboten oder Bonus-Malus-Regelun-
gen sind nicht Bestandteil der Einnahmenaufteilung. Näheres dazu regelt die Durch-
führungsrichtlinie „Nachfrageorientierte Einnahmenaufteilung für assoziierte Verkehrs-
unternehmen im VGN“ (Anlage 4).  

(3) Die Einnahmen aus dem Ausbildungsverkehr werden nach Fahrtberechtigung verteilt. 
Näheres dazu regelt die Durchführungsrichtlinie „Nachfrageorientierte Einnahmenauf-
teilung für assoziierte Verkehrsunternehmen im VGN“ (Anlage 4). 

                                                 
1 Gemäß Beschluss Nr. 7/1/2015 des Grundvertrags-Ausschusses vom 28. April 2015 sind die Verbundver-
kehrsunternehmen und die Verbundgesellschaft bis auf Weiteres von dieser vertraglichen Verpflichtung frei-
gestellt. 
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(4) Die vom Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg aufzubringenden Aus-
gleichsleistungen für die verbundbedingten Verluste der Vertragspartner werden den 
betroffenen Verbundverkehrsunternehmen verursachungsgerecht zugeschieden. 

(5) Die nachfrageorientierte Einnahmenaufteilung erfolgt für jedes Kalenderjahr solange 
vorläufig, bis alle einnahmenwirksamen Daten (unternehmenseigene Fahrgastzahlen, 
nachgewiesene Einnahmen im Ausbildungsverkehr, aktuelle Fahrpreise nach Tarifan-
passungen) der Verbundgesellschaft vorliegen. Nach Feststellung der endgültigen 
Jahresabrechnung durch die Verbundgesellschaft (vgl. § 11 Absatz 5) erfolgt mit der 
nächsten, spätestens mit der übernächsten Monatsabrechnung die Modifizierung des 
nachfrageorientierten Einnahmenaufteilungsschlüssels auf Grund der aktualisierten 
Daten. 

 

§ 8 

Fortschreibung der Einnahmenaufteilung 

(1) Der Aufteilungsschlüssel zur Einnahmenberechnung wird entsprechend der Preis- 
und Nachfrageveränderungen beim Verkehrsunternehmen regelmäßig fortgeschrie-
ben. Näheres dazu regelt die Durchführungsrichtlinie „Nachfrageorientierte Einnah-
menaufteilung für assoziierte Verkehrsunternehmen im VGN“ (Anlage 4). 

(2) Für wesentliche und dauerhafte Angebotsverbesserungen sowie wesentliche Ange-
botsverbesserungen bei Sonderereignissen können Vorabzuscheidungen gewährt 
werden. Näheres dazu regelt die Durchführungsrichtlinie „Nachfrageorientierte Ein-
nahmenaufteilung für assoziierte Verkehrsunternehmen im VGN“ (Anlage 4).  

 

§ 9 

Verkauf und Vertrieb 

(1) Das Verkehrsunternehmen beschafft seine Thermopapierrollen, Fahrausweisblöcke, 
Verbundpässe, Zonenkarten, Vordrucke der Verbundpassanträge und weiteres Ver-
kaufsmaterial bei dem von der Verbundgesellschaft beauftragten Dienstleister. Ein 
Kauf in eigener Regie ist möglich, sofern die im Verbund gültigen und in der Durch-
führungsrichtlinie „Standards für die Verkehrsunternehmen im VGN für die Verwen-
dung von Fahrausweispapier“ (Anlage 5) definierten Standards eingehalten werden.  

(2) Die Aufbewahrung der Thermopapierrollen und Fahrausweisblöcke innerhalb der 
Firma, deren Weitergabe und Abgabe an das mit dem Verkauf beauftragte Personal 
richten sich nach den Bestimmungen der Durchführungsrichtlinie „Standards für die 
Verkehrsunternehmen im VGN für die Verwendung von Fahrausweispapier“ (Anlage 
5). 

(3) Das Verkehrsunternehmen verkauft das Sortiment an Fahrausweisen über Vertriebs-
systeme entsprechend seinem Verkehrsvertrag oder den Anforderungen der Vorab-
bekanntmachung. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren ohne vorherige Vorabbekannt-
machung ist als minimales Fahrausweissortiment der Blockverkauf von Einzelfahraus-
weisen, Tagestickets Solo und Plus, Mehrfahrtenkarten, Solo 31, MobiCards sowie 
Wertmarken des Ausbildungsverkehrs sicherzustellen. 
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(4) Die Entwertung erfolgt über Entwertergeräte entsprechend den Anforderungen aus 
dem Verkehrsvertrag des Verkehrsunternehmens oder den Anforderungen der Vor-
abbekanntmachung. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren ohne vorherige Vorabbe-
kanntmachung ist als minimale Entwertungsmöglichkeit eine Entwertung mittels 
Handstempel mit Angabe von Einstiegszone, Datum und Uhrzeit vorzusehen. 

(5) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, die bei ihm eingehenden Verbundpassan-
träge anzunehmen und die entsprechenden Verbundpässe unentgeltlich auszustellen. 

 

§ 10 

Vertriebsanreizregelung  

(1) Mit Wirksamkeit ab 08.08.2021 gilt im VGN eine Vertriebsanreizregelung, die in 
zwei Phasen umgesetzt wird.  

1. Bis zum 31.12.2028 werden damit die Aufwände für die Onlinevertriebswege 
im VGN subventioniert. Die mit der Vertriebsanreizregelung festgelegte Höhe 
der Finanzierung beträgt im Fall von neu konzessionierten Linien/Konzessi-
onsverlängerungen 2 % der Differenz zwischen dem der Linie zugeteilten 
Verkaufsergebnis und dem entsprechenden Einnahmenanspruch, sofern die-
ser Einnahmenanspruch höher ist als das Verkaufsergebnis. 

2. Ab dem 01.01.2029 wirkt die Regelung pauschal über alle Vertriebswege und 
alle Verkehrsunternehmen im VGN in Höhe von 3 bis 4 % der Differenz zwi-
schen dem Verkaufsergebnis und dem nachfrageorientierten Einnahmenan-
spruch. 

(2) Details regelt die Durchführungsrichtlinie „Umsetzung der Vertriebsanreizrege-
lung im VGN“ (Anlage 6). 

 

§ 11 

Einnahmenabrechnung 

(1) Für jeden Kalendermonat teilt das Verkehrsunternehmen der Verbundgesellschaft bis 
spätestens zum Ende des Folgemonats die Höhe der von ihm erzielten Einnahmen 
aus dem Verkauf von Verbundfahrausweisen mit. Mit den Einnahmenmeldungen wird 
auch die Anzahl der verkauften Fahrausweise getrennt nach Gattung und Preisstufen 
mitgeteilt. Die Einnahmenmeldung erfolgt ausschließlich über eine von der Verbund-
gesellschaft bereitgestellte standardisierte Datei oder Schnittstelle. Diese Einnahmen 
werden bei der monatlichen Einnahmenzuscheidung lt. § 11 (4) verrechnet. Erfolgt die 
monatliche Einnahmenmeldung nicht oder nicht rechtzeitig, werden 120 % einer 
durchschnittlichen Einnahmenmeldung als fiktive Verkaufseinnahme angesetzt. 

(2) Für eigene Kassenfehlbeträge hat das Verkehrsunternehmen aufzukommen. 

(3) Die Verbundgesellschaft scheidet die monatlichen Einnahmen dem Verkehrsunter-
nehmen vorläufig nach den Bestimmungen dieses Vertrages zu. Sie teilt dem Ver-
kehrsunternehmen bis spätestens zwei Wochen nach Eingang der Mitteilungen des 
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Verkehrsunternehmens nach Absatz 1 die monatliche Einnahmenzuscheidung mit. 
Aus der Darstellung muss die Berechnungsweise ersichtlich sein. 

(4) Die Vertragspartner gleichen den Unterschied zwischen den erzielten Einnahmen und 
der dem Verkehrsunternehmen nach den Ermittlungen der Verbundgesellschaft zu-
stehenden monatlichen Einnahmenzuscheidungen spätestens binnen 10 Tagen nach 
Zugang der monatlichen Zuscheidungsrechnung der Verbundgesellschaft kassenmä-
ßig aus.2 

(5) Eine vorläufige Endabrechnung eines Abrechnungsjahres ist bis zum 15. Februar des 
folgenden Abrechnungsjahres zu erstellen. Das Ergebnis der mit allen Fortschrei-
bungsdaten aktualisierten Endabrechung ist der Gesellschafterversammlung der Ver-
bundgesellschaft zur Feststellung vorzulegen. 

Die Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft hat hier kein Ablehnungs-
recht nach freiem Ermessen, sie stellt die sachliche und rechnerische Richtigkeit des 
Ergebnisses auf der Grundlage dieses Vertrages und der ergänzenden Durchfüh-
rungsrichtlinie fest. 

Dem Verkehrsunternehmen wird nach Abschluss des Geschäftsjahres seine vorläu-
fige, auf das Abrechnungsjahr abgegrenzte Einnahmenzuscheidung mitgeteilt. Aus 
der Darstellung muss die Berechnungsweise im Einzelnen erkennbar sein. Die Mittei-
lung ist vorläufig im Sinne der ausstehenden Feststellung der Jahresabrechnung 
durch die Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft. Nach erfolgter Fest-
stellung erhält das Verkehrsunternehmen seine auf das Abrechnungsjahr abge-
grenzte endgültige Endabrechnung mit Darstellung der noch ausstehenden Aus-
gleichszahlung. 

Der kassenmäßige Jahresausgleich ist von den Vertragspartnern spätestens binnen 
10 Tagen nach Zugang der Jahresendabrechnung der Verbundgesellschaft durchzu-
führen. Ist vom Verkehrsunternehmen eine Rückzahlung zu leisten, so kann unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Verkehrsunternehmens 
eine monatliche Ratenzahlung zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden. 

(6) Einsprüche gegen die Berechnung der Ausgleichszahlungen bewirken keinen Zah-
lungsaufschub. Im Falle des Zahlungsverzugs sind rückständige Einnahmenaus-
gleichszahlungen vom Fälligkeitstag an mit vier vom Hundert über dem Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. 

 

§ 12 

Gesetzliche Ausgleichszahlungen 

(1) Das Verkehrsunternehmen beantragt die Erstattung nach § 228 ff. Sozialgesetzbuch 
IX auf der Grundlage seiner relevanten Einnahmen, soweit ein Anspruch besteht. 

(2) Das Verkehrsunternehmen beantragt die Erstattung eines Ausgleichs für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen im Ausbildungsverkehr nach § 45a PBefG, soweit ein An-
spruch besteht. Grundlage sind u. a. die dem Verkehrsunternehmen zugeordneten 

                                                 
2Der kassentechnische Ausgleich läuft derzeit über die Verkehrs-AG Nürnberg. 
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verkauften Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr nach Verbundtarif und die darauf 
entfallenden Bruttofahrgeldeinnahmen. Die Zuordnung auf das Verkehrsunternehmen 
erfolgt grundsätzlich nach den Vorgaben der Genehmigungsbehörde entsprechend 
der Fahrberechtigung der Auszubildenden. 

(3) Die Zuordnung der Wertmarken und der korrespondierenden Fahrgeldeinnahmen im 
Ausbildungsverkehr sowie die für die Überprüfung relevanten ortsbezogenen Daten 
werden dem Verkehrsunternehmen bis zum 10. März von der Verbundgesellschaft 
mitgeteilt. Das Verkehrsunternehmen hat sich dann bis zum 30. April zur Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Antragsdaten zu äußern. Fehlende Angaben sind zu ergän-
zen. Nach Ablauf des 30. April gilt die Zustimmung des Verkehrsunternehmens zu 
den von der Verbundgesellschaft zugewiesenen Stückzahlen und Einnahmen als er-
teilt. Gegebenenfalls noch fehlende Angaben werden aus dem Vorjahresantrag über-
nommen. 

 

§ 13 

Prüfungsbestimmungen 

(1) Die Richtigkeit der für die Einnahmenerfassung zu berücksichtigenden Daten nach  
§ 11 Absatz 1 Assoziierungsvertrag ist von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater o-
der zuständigen örtlichen Prüfungsorgan zu bestätigen. Die Kosten für diese Bestäti-
gung trägt das Verkehrsunternehmen. Die Verbundgesellschaft ist berechtigt, die 
Richtigkeit der Abrechnungen und das Abrechnungsverfahren zu prüfen oder von ei-
nem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen bzw. bei fehlender Bestätigung eine solche 
auf Kosten des Verkehrsunternehmens einzuholen. 

(2) Die Richtigkeit der von der Verbundgesellschaft erstellten vorläufigen Einnahmenzu-
scheidung (Jahresabrechnung) ist von dem für die Verbundgesellschaft bestellten 
Jahresabschlussprüfer anlässlich seiner Jahresabschlussprüfung zu bestätigen. In 
den Fällen, in denen der Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft eine 
endgültige Jahresabrechnung zur Feststellung vorgelegt werden soll, kann an Stelle 
der vorläufigen Einnahmenzuscheidung die zur Beschlussfassung anstehende Auftei-
lungsrechnung geprüft werden. Die Entscheidung darüber erfolgt in enger Abstim-
mung zwischen der Verbundgeschäftsführung und den Vorsitzenden der Gesellschaf-
terversammlung der Verbundgesellschaft.  

 

§ 14 

Vergütung des ungedeckten Aufwands der Verbundgesellschaft 

(1) Das Verkehrsunternehmen vergütet der Verbundgesellschaft im Rahmen des von der 
Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft erstellten Budgets anteilig die 
durch eigene Erträge, Zuwendungen oder Zuschüsse nicht gedeckten Aufwendungen 
für die Bewirkung der Aufgaben der Verbundgesellschaft im Verhältnis seiner nach  
§ 7 Assoziierungsvertrag zugeschiedenen Einnahmen zu den gesamten nach dem 
Einnahmenaufteilungsvertrag bzw. nach § 15 Absatz 3 VGN-Gesellschaftsvertrag 
(Einnahmen aus Assoziierungsverträgen) im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
ermittelten Einnahmen. 
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(2) Die Verbundgesellschaft stellt dem Verkehrsunternehmen jeweils zu Beginn eines 
Quartals eine Rechnung in Höhe eines Viertels des Jahresbetrages gemäß Absatz 1 
als Abschlagszahlung. Diese Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen. Die 
Endabrechnung erfolgt durch die Verbundgesellschaft bis zum 30. April des Folgejah-
res. Im Falle eines Zahlungsverzugs ist die Verbundgesellschaft berechtigt, den Be-
trag mit der nächsten monatlichen Einnahmenzuscheidung zu verrechnen. Gleiches 
gilt für die Jahresendabrechnung. 

 

§ 15 

Vertragsstrafen 

(1) Das Verkehrsunternehmen unterwirft sich einer Vertragsstrafe bis zu 5.000 Euro für 
die Fälle, dass wiederholt schuldhaft, 

1. die Angaben zur Erstellung des Erfolgsplanes oder der Erfolgsrechnung nicht 
fristgerecht und/oder in mangelhafter Form erfolgen (§ 6 (1) und (2)), 

2. die vereinbarten Qualitätsstandards (Anlage 2) nicht eingehalten und Miss-
stände trotz Abmahnung nicht in einer angemessenen Frist abgestellt wer-
den, 

3. die Richtlinien für einheitliche Fahrausweiskontrollen im VGN (Anlage 3) 
nicht eingehalten werden, 

4. die Durchführungsrichtlinie „Standards für die Verkehrsunternehmen im VGN 
für die Verwendung von Fahrausweispapier“ nicht eingehalten wird (Anlage 
5). 

(2) Die Vertragsstrafe wird für jeden dieser Verstöße gesondert und bei mehrfachen Ver-
stößen jeweils neu fällig. 

Eine Vertragsstrafe aus diesem Vertrag wird nicht fällig, wenn das Verkehrsunterneh-
men zu den Ziffern 2. und 3. in der gleichen Sache bereits zur Zahlung einer Pönale 
an den zuständigen Aufgabenträger verpflichtet wurde. Die tatsächliche Bezahlung ist 
nachzuweisen. 

(3) Die Vertragsstrafe wird durch die Verbundgesellschaft festgelegt. 

 

§ 16 

Vertragsbeginn, -dauer und Kündigung 

(1) Dieser Vertrag wird am ___________ wirksam und gilt auf unbestimmte Dauer. 

(2) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von mindestens einem Jahr zum Ende einer Fahr-
planperiode gekündigt werden. Die Verbundgesellschaft hat alle betroffenen Ver-
kehrsunternehmen, die Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft und den 
Grundvertrags-Ausschuss über die Kündigung zu informieren. 
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(3) Für den Fall, dass die Durchführungsrichtlinie „Nachfrageorientierte Einnahmenauftei-
lung für assoziierte Verkehrsunternehmen im VGN“ (Anlage 4) mit einstimmigem Be-
schluss der Gesellschafterversammlung geändert wird, kann das Verkehrsunterneh-
men binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende der Fahrplanperiode kündigen (außerordentliche Kündi-
gung). 

(4) Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(5) Ein wichtiger Grund ist insbesondere vorhanden, wenn 

1. das Verkehrsunternehmen eine ihm nach diesem Vertrag obliegende we-
sentliche Verpflichtung wiederholt schuldhaft verletzt, 

2. dem Verkehrsunternehmen die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für den 
auf ihn entfallenden Verbundverkehr (§§ 13 oder 13a PBefG) zurückgenom-
men werden oder wenn die Wiedererteilung unanfechtbar abgelehnt ist, 

3. der gegebenenfalls bestehende Verkehrsverbesserungsvertrag zwischen 
dem Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen endet, ohne dass ein 
Anschlussvertrag zustande kommt, 

4. in die Verbundeinnahmen (Einnahmen aus dem Verbundtarif) vollstreckt 
wird, 

5. Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Ver-
kehrsunternehmens gestellt wird oder 

6. das Verkehrsunternehmen im Zwangsvollstreckungsverfahren wegen einer 
Geldforderung in das bewegliche Vermögen eine eidesstattliche Versiche-
rung abgegeben hat. 

Dem Verkehrsunternehmen stehen Personen gleich, die für die Leitung des Unter-
nehmens verantwortlich sind oder denen die Führung des Betriebs übertragen wor-
den ist. 

(6) Bei Außerkrafttreten des Grundvertrages haben die Vertragspartner das Recht, den 
Vertrag mit der Wirkung zu kündigen, dass er zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
die Kündigung ausgesprochen wird, außer Kraft tritt. 

(7) Dieser Vertrag tritt mit Beendigung des Gesellschaftsvertrages für die Verbundgesell-
schaft oder mit Aufhebung des Verbundtarifs außer Kraft. 

 

§ 17 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages und/oder seiner Anlagen unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages 
nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmun-
gen zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in 
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rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene 
Regelungslücken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine Art und 
Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und 
Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre. 

 

 
Nürnberg, den 15.06.2020 
 

  
 
………...……………….………………... 

(Ort und Datum) 
   
Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg GmbH 
 
 

 Verkehrsunternehmen 

…………………………………………………
Andreas Mäder                 Jürgen Haasler 

 …………..……………………………… 
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